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2. Bekanntgaben 
3. Abfallwirtschaft; 

4. Natur- und Umweltschutz; 

Bayreuth im Jahr 2017 
5. Natur- und Umweltschutz; 

6. Sonstiges, Anträge 
Bayreuth, 22. Mai 2018
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Landratsamt 
Reinert-Heinz 
Stellvertreterin des Landrats 

Sitzung des Ausschusses 
für Fragen des Natur- und Umwelt- 
schutzes und der Abfallwirtschaft 

Am Dienstag, 5. Juni 2018, um 9.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Land- 
des Ausschusses für Fragen des Natur- und Umweltschutzes 

und der Abfallwirtschaft 

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Fragen des Natur- und Umweltschutzes und der Abfallwirtschaft am 

Ausschreibung von Abfuhrleistungen in den Bereichen Rest- und 
Sperrmüll, Elektroaltgerätesammlung, Bio- und Grünabfall; 
Festlegung des Leistungsumfangs und der Rahmenbedingungen 

Bericht über das N atur- und Umwelts chutzprogramm des Landkreises 

Natur- und Umwelts chutzprogramm des Landkreises Bayreuth 2018 

Bekanntgabe 
der Haushaltssatzung 

des Landkreises Bayreuth für das 
Haushaltsjahr 2018 

I. Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreis- 
ordnung für den Freistaat Bayern - 

LkrO - hat der Kreistag des Landkrei- 
ses Bayreuth in der Sitzung am 9. 
März 2018 für das Haushaltsjahr 2018 
folgende Haushaltssatzung beschlos- 
sen‚ die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 
LkrO bekannt gemacht wird. 

Haushaltssatzung 
des Landkreises Bayreuth 
für das Haushaltsjahr 2018 

Aufgrund des Art. 57 ff der Landkreisord- 
nung für den Freistaat Bayern (LkrO) 
erlässt der Landkreis Bayreuth folgende 
Haushaltssatzung: 

5 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
festgesetzt; 
er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit 
dem Gesamtbetrag 
derErträge von 90.966.100 € 
dem Gesamtbetrag 
derAufwendungen von 95.154.900€ 

Bayreuth, 28. Mai 2018 

und dem 
Saldo (Jahresergebnis) von -4.188.800 € 

2. im Finanzhaushalt 
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit 

mit 
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von 87.084.800€ 
dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungen von 90.230.100€ 
und einem Saldo von -3.145.300€ 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag I 

derEinzahlungenvon 5.112.100€ 
dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungenvon 9.564.000€ 
und einem Saldo von 41.451.900 € 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von 0 € 
dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungenvon 1.500.000€ 
und einem Saldo von 4.500.000 € 

d) und einem Saldo 
des Finanzhaushaltes von -9.097.200 € 

ä 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nichtvorgesehen. 

ä 3 
Der. Gesamtbetrag der Verpflichtungser- 
mächtigungen zur Leistung von Auszah- 
lungen für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen in künftigen 
Jahren wird auf 7.750.000 € festgesetzt. 

ä 4 
1. Die Höhe des durch sonstige Einnah- 

men nicht gedeckten Bedarfs, der 
nach Art. 18 ff des Finanzausgleichs- 
gesetzes (FAG) umzulegen ist, wird 
für das Haushaltsjahr 2018 auf 
34.700.361‚44 € (Umlagesoll) festge- 
setzt. 

Inhalt: 
Sitzung des Ausschusses für Ih-agen des Natur- und 
Umweltschutzes und der Abfallwirtschaft 
Bekanntgabe der Haushaltssatzung des Landkreises 
BayreuthfürdasHaushaltsjahr201B
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2. Die Kreisumlage wird in Hundert- 
sätzen aus nachstehenden Umlage- 
grundlagen bemessen und zwar aus 
den vom bayerischen Statistischen 
Landesamt festgesetzten Steuerkraft- 
zahlen 

a) derGrundsteuerA 920.589€ 
b) derGrundsteuerB 9.014.786€ 
c) gderGewerbesteuer 17.188.787€ 
d) des Gemeindeeinkommens- 

steueranteils 44.013.393€ 
e) des Gemeinde- 

umsatzsteueranteils 2.945.216€ 
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuwei- 

sungen‚ auf welche die kreisange- 
hörigen Gemeinden im HJ 2017 
Anspruch hatten 23.664.726 € 

Summe der 
Bemessungsgrundlagen 97.747.497€_ 

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die 
Umlagensätze für die Kreisumlage 
einheitlich auf 35,50 v.H. festgesetzt. 

4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nach- 
stehende Gemeindesteuern, die der 
Landkreis auf gemeindefreien Grund- 
stücke erhebt, werden wie folgt festge- 
setzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirt- 

schaftlichenBetriebe (A) 330 v.H. 
b) für die Grundstücke (B) 330 v.H. 

2. Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag 380 v.H. 

ä 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
nach dem Haushaltsplan des Landkreises 
wird auf7.000.000 € festgesetzt. 

56 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 
201 8 in Kraft. 
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Landratsamt Bayreuth 

Annahmeschluss Kfz.-Zulassungsstelle: 
Mittwoch: 11 .30 Uhr 
Donnerstag: 17.30 Uhr 
Freitag: 12.00 Uhr 

jedoch in der Kfz.-Zulassungsstelle. 

~~
~ 

der Landkreis Bayreuth 
Hausanschrift: Markgrafenallee 5 

95448 Bayreuth 

Postanschrift: 95440 Bayreuth 

Telefon: 0921/728-0 
Telefax: 0921/728-88-0 

E-Mail: poststelle@lra-bt.bayern.de 
Internet: www.landkreis-bayreuth.de 

Bankverbindungen: . 

Sparkasse Bayreuth IBAN DE36773501100570001206 
BIC BYLADEMISBT 

PostbankNürnberg IBAN DE11760100850019810851 
- BIC PBNKDEFFXXX 
Commerzbank IBAN DE02773400760131571200 

BIC COBADEFFXXX 
Besuchszeiten: 
Montag-Dienstag: 07.30 -15.00 Uhr 
Mittwoch: 07.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag: 07.30 - 18.00 Uhr 
Freitag: 07.30 -13.00 Uhr 

Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich, nicht 

Landkreis Bayreuth 
Bayreuth, 15. Mai 2018 
Hübner 
Landrat 

III. 

II. Die Regierung von Oberfranken hat 
die zu ä 3 der Haushaltssatzung erfor- 
derliche rechtsaufsichtliche Geneh- 
migung mit Schreiben vom 20. April 

2018 - Nr. 
erteilt. 

ROF-SG12-1512-3-1-5 - 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 59 
Abs. 3 LkrO in der Zeit vom 29.5.2018 
bis 4.6.2018 während der allgemeinen 
Geschäftsstunden im Landratsamt’ 
Bayreuth, Markgrafenallee 5, Zimmer 
161, zur Einsichtnahme öffentlich auf.


